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 Veröffentlicht am 24.10.1967

Norm

EheG §49 A1b

Rechtssatz

Die Weigerung, für den magenkranken Beklagten selbst zu kochen, obwohl die Klägerin damals noch keiner Arbeit

nachging, stellt eine schwere Eheverfehlung dar, ebenso die Unwirtschaftlichkeit.
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